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X>le 13errierWoche
Ein Blatt für heimatliche Art und Kunst

$tim L ^Utguft 1941
Slon 31. Seeinatter, Olegierungêrat

Öfters mirb bem Sd)roei3er bei oaterlänbifchen Seiern
oorgemorfen, er beraufche fid) an ben Baten feiner Vorfahren
uni begnüge fid) mit fü'ftorifchen Erinnerungen an bie eibge»
nöffifche Vergangenheit. Siefer SBormurf iff nicht berechtigt,
ffier iie Vergangenheit, bas Söerben feiner tf>eimat nicht fennt
uni fid) baron nicht begeiftert ober je nachbem auch barüber
empört, bem fehlen hie ©runblagen für bas reife Urteil in
ftaatspolitifchen Sragen. Er finbet fich in ber ©egenmart nicfjt
3ured)t unb läuft leicht ©efahr, benr echten fchmeiaerifchen 2öe>

jen ju entfremben unb untreu su roerben.
2lm biesjährigen ©eburtstag her Eibgenoffenfchaft haben

mir befonbern Stnlafj au prüfen, mas uns bie ©rünbung ber
Urfchœeis bebeutet. Keffer noch als in ruhigen Seiten tonnen
mit beute ben iBunb ber brei ßänbep am See cor 650 Sahren
mürbigen als eine Sat äufjerfter potitifcher Äonfeguens, toeifer
teusficht unb feltenen SJtutes.

SSom Vannftrafjl bes fßapftes oerfolgt, non Stachbarn ftän=
big Èebroht unb non ehrgeisigen unb hochfabrenben fremben
fntsleuten aufs fdimerfte bebrängt, fchloffen fie fich sufammen
3u geeinigter traftooller Slbtnehr. Biefe Sat mar aber feine
Steuerung ober Erneuerung, fonbern eine Seftigung ber „alten
ünbe", eine Vefiegelung ber alten Stechte unb Sreiheiten. Sie
batten biefe in ber SBölfetmanberung aus bem germanifchen
Korben in bie tnilbe ©egenb ber SBalbftätte mitgebracht, SJtit
bem Jtütlifdnnur galt es,' ihre Unrechte nor unerträglich geroor=
benen übergriffen 3U toahren unb ihre burch harte Strbeit ber
Katur abgerungene Heimat su fchüfeen.

SDtan ftellt fid) gerne bie erfte Entmicflung ber Eibgenoffen»
ftfiaft nor als ein leichtes unb freubpolles Sortfehreiten non
®ieg au Sieg. 2lber bem ift nicht fo. SJtorgarten brauchte eine
Vorbereitung, fosufagen eine ftänbige ganse ober teilrneife StJio=

bilifation ber SBalbftätter, bie gabrsebnte lang .dauerte. 2Bot)l
wurben bie michtigften Sanbarbeiten 3U f)aufe beforgt. gmi»
fcherthirtein aber foüen fogar Einher unb grauen an ben 23er=

hibigungsmerfen mitgearbeitet haben. Sie SJtärfte maren ben
Eibgenoffert gefperrt unb bamit auch ieglicbe gafuhr. Gittere
Men fudjten bie Veroofmer ber brei fiämöer heim. Broft unb
Stärfung fanben fie einsig im feften ©tauben an ihren ©ott

ihr altes Stecht, Stirgenbs hören mir aber in jenen Seiten
j>on Slngft, SJtutlofigfeit ober Stachgeben reben. Stile SBalbftät»

»aren fich bemuht, bah ber Schmur auf bem Stütti eine
unauflösbare Vinbung jebes Emseinen ift, non beren guoer*

ffigfeit bas Scbidfal bes jungen Staates abhing.
2er Ausgang bes Kampfes bei SJtorgarten belohnte bie

Etbgenoffen reichlich für bie Entbehrungen, Opfer unb Seiben
wabrenb ber fchmeren ©rünbungsjahre.

®as bie Urfantone 1315 bei SJtorgarten, bas follte bas
aufftrebenbe Sern 1339 bei Saupen bühen. #öchfte ftaatsbür»
smidie Sissipfin hat bamals auch Seras Selbffänbigfeit unb
Mbhängigfeit enbgültig befiegelt. Vorbilblich für alle Seiten.

SJtit Stol3 erinnern mir uns meiterer gefchichtlicher Sta*

men, bie mit eifernen Settern in bie ältefte Schmeigergefchichte
eingegraben finb: Sempach, St. gafob, Bornach, Ealoen ufm.
Slber ebenfo mertpoll unb lehrreich für bie ©egenmart finb
Stamen mie SJtarignano unb ©rauholg. Sie marnen uns oor
ben fchmerglichen golgen, meldje 3U meitgefpannte Siele, Un*
einigfeit unb mangelnbes Vertrauen im Staatsförper haben
fönnen.

So ift bie ©efchichte bas erfte Sehrbuch jebes Staatsbür*
gers, bas ihn aufflärt über SBerben unb SBefen feines 23ater=

lanbes, ihn bilbet unb feftigt in feiner ftaatspolitifchen Slnfchau*

ung. Bie Vergangenheit lehrt uns einbrüdlid), bah 3U allen
argliftigen 3eiten Entbehrungen unb Opfer in med gröberem
Slusmah als mir fie bis heute erlebten, notroenbig maren. 2Bo

immer bas 33olf biefe Saften auf fich nahm unb mit Verftänb*
nis miliig trug, fam bie Schmeig heil aus ben fchmierigften
Strifen heraus. Sobalb es fid) jeboch bagegen auflehnte unb
uneinig mürbe, blieben bie oerhängnisoollften Stüdfchläge nicht

aus, bie felbft bie Unabhängigfeit unb Selbffänbigfeit bes San*
bes aufs Spiel fefeten. Bas ift bie lehrreiche Entmicflung aus
ber Vergangenheit in bie ©egenmart unb seigt uns auch ftar
ben SBeg in bie Sufunft.

3er Vunbesfchmur auf bem tttütli fieberte ben Eibgenoffen
gegenteilige fjilfe 3U unb 3mar auf eigene Soften. Breues 3u=
fammenftehen in ber Stot ift bas erfte SBahrseichen bes Sun»
bes. 3tad) aufjen hin roollen fie forreft ihre Pflichten meiter
erfüllen. Streitigfeiten im gnnern follen einheimifche Schiebst
richter fdjlichten.

Sufammenfchluh, Efnigfeit, Sorreftheit nach auhen, bas
finb alfp — neben einer Strahl Stecbtsgrunbfäfeen für bas 3u=
fammenleben in ben Bälern — bie politifchen ©runbgebanfen
bes Vunbesbriefes. Stur unter biefen brei Vorausfefeungen
fann unfere greiheit unb SBohlfahrt gemährt merben, bamals
roie heute!

650 gahre Veftanb ber Eibgenoffenfchaft finb lange genug,
um burch alle Stürme gu bemeifen, bah bas bemofratifebe
Staatsibeal auf gutem ©runbe fteht. Beffen Stohbau ift sum
ftattlichen ©ebäube ausgebaut morben unb foil meiter rnohm
lieber ausgebaut merben. 2tn einen SIbbruch unb Steubau fann
fein rechter Eibgenoffe benfen!

Ber SSunb sfoll emig bauern, fo ©ott mill! So lautet ber
Schluh bes Stütlifchmures. Er nerpflichtet uns im 3ubeljahr
unb alle meitern gahre auf bie unmanbelbaren ©runbfäfee bes

Vunbes. 2Bir ftehen heute unb immerbar in ber Scfmlb jener
tapfern Eibgenoffen non 1291 unb ber madern 23erner oon
1191. Unfere Schulb fönnen mir einsig begleichen burch fraft»
oolle unb treueibgenöffifdje Haltung in ber aufgemühlten geit,
bie mir erleben. Biefe Haltung bietet uns jeboch bie ficherfte
©ernähr, bie greiheit unferes SBaterlanbes in ber eigenen
Stechtsorbnung 3« bemahren.

DieànerMche
Lin Blatt tür lieimatliclie Hrt unà Kunst

Zum 1. August 1941
Non A. Seematter, Regierungsrat

öfters wird dem Schweizer bei vaterländischen Feiern
vorgeworfen, er berausche sich an den Taten seiner Vorfahren
und begnüge sich mit historischen Erinnerungen an die eidge-
Mische Vergangenheit. Dieser Vorwurf ist nicht berechtigt.
Wer die Vergangenheit, das Werden seiner Heimat nicht kennt
und sich daran nicht begeistert oder je nachdem auch darüber
empört, dem fehlen die Grundlagen für das reife Urteil in
ßuatspolitischen Fragen. Er findet sich in der Gegenwart nicht
zurecht und läuft leicht Gefahr, dem echten schweizerischen We-
sen zu entfremden und untreu zu werden.

Am diesjährigen Geburtstag der Eidgenossenschaft haben
wir besondern Anlaß zu prüfen, was uns die Gründung der
llrschweiz bedeutet. Besser noch als in ruhigen Zeiten können
wir heute den Bund der drei Länder am See vor 6Z9 Iahren
würdigen als eine Tat äußerster politischer Konsequenz, weiser
Ämussicht und seltenen Mutes.

Vom Bannstrahl des Papstes verfolgt, von Nachbarn stän-
iig bedroht und von ehrgeizigen und hochfahrenden fremden
Amtsleuten aufs schwerste bedrängt, schlössen sie sich zusammen
M geeinigter kraftvoller Abwehr. Diese Tat war aber keine
Neuerung oder Erneuerung, sondern eine Festigung der „alten
Bünde", eine Vesiegelung der alten Rechte und Freiheiten. Sie
hatten diese in der Völkerwanderung aus dem germanischen
Norden in die wilde Gegend der Waldstätte mitgebracht. Mit
dem Rütlischwur galt es, ihre Urrechte vor unerträglich gewor-
denen übergriffen zu wahren und ihre durch harte Arbeit der
Natur abgerungene Heimat zu schützen.

Man stellt sich gerne die erste Entwicklung der Eidgenossen-
lchaft vor als ein leichtes und freudvolles Fortschreiten von
Sieg zu Sieg. Aber dem ist nicht so. Morgarten brauchte eine
Borbereitung, sozusagen eine ständige ganze oder teilweise Mo-
bilisation der Waldstätter, die Jahrzehnte lang dauerte. Wohl
wurden die wichtigsten Landarbeiten zu Hause besorgt. Zwi-
schenhinein aber sollen sogar Kinder und Frauen an den Ver-
kidigungswerken mitgearbeitet haben. Die Märkte waren den
Eidgenossen gesperrt und damit auch jegliche Zufuhr. Bittere
Zeiten suchten die Bewohner der drei Länder heim. Trost und
Stärkung fanden sie einzig im festen Glauben an ihren Gott
Md ihr altes Recht. Nirgends hören wir aber in jenen Zeiten
wn Angst, Mutlosigkeit oder Nachgeben reden. Alle Waldstät-
wr waren sich bewußt, daß der Schwur auf dem Rütli eine
unauflösbare Bindung jedes Einzelnen ist, von deren Zuver-
Wgkeit das Schicksal des jungen Staates abhing.

Der Ausgang des Kampfes bei Morgarten belohnte die
Eidgenossen reichlich für die Entbehrungen, Opfer und Leiden
wahrend der schweren Gründungsjahre.

Was die Urkantone 131S bei Morgarten, das sollte das
strebende Bern 1339 bei Laupen büßen. Höchste staatsbür-
serliche Disziplin hat damals auch Berns Selbständigkeit und
Abhängigkeit endgültig besiegelt. Vorbildlich für alle Zeiten.

Mit Stolz erinnern wir uns weiterer geschichtlicher Na-
men, die mit eisernen Lettern in die älteste Schweizergeschichte
eingegraben sind: Sempach, St. Jakob, Dornach, Calven usw.
Aber ebenso wertvoll und lehrreich für die Gegenwart sind
Namen wie Marignano und Grauholz. Sie warnen uns vor
den schmerzlichen Folgen, welche zu weitgespannte Ziele, Un-
einigkeit und mangelndes Vertrauen im Staatskörper haben
können.

So ist die Geschichte das erste Lehrbuch jedes Staatsbür-
gers, das ihn aufklärt über Werden und Wesen seines Vater-
landes, ihn bildet und festigt in seiner staatspolitischen Anschau-
ung. Die Vergangenheit lehrt uns eindrücklich, daß zu allen
arglistigen Zeiten Entbehrungen und Opfer in weit größerem
Ausmaß als wir sie bis heute erlebten, notwendig waren. Wo
immer das Volk diese Lasten auf sich nahm und mit Verstäub-
nis willig trug, kam die Schweiz heil aus den schwierigsten
Krisen heraus. Sobald es sich jedoch dagegen auflehnte und
uneinig wurde, blieben die verhängnisvollsten Rückschläge nicht

aus, die selbst die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Lan-
des aufs Spiel setzten. Das ist die lehrreiche Entwicklung aus
der Vergangenheit in die Gegenwart und zeigt uns auch klar
den Weg in die Zukunft.

Der Bundesschwur auf dem Rütli sicherte den Eidgenossen
gegenseitige Hilfe zu und zwar auf eigene Kosten. Treues Zu-
sammenstehen in der Not ist das erste Wahrzeichen des Bun-
des. Nach außen hin wollen sie korrekt ihre Pflichten weiter
erfüllen. Streitigkeiten im Innern sollen einheimische Schieds-
Achter schlichten.

Zusammenschluß, Einigkeit, Korrektheit nach außen, das
sind alsp — neben einer Anzahl Rechtsgrundsätzen für das Zu-
sammenleben in den Tälern — die politischen Grundgedanken
des Bundesbriefes. Nur unter diesen drei Voraussetzungen
kann unsere Freiheit und Wohlfahrt gewahrt werden, damals
wie heute!

6S9 Jahre Bestand der Eidgenossenschaft sind lange genug,
um durch alle Stürme zu beweisen, daß das demokratische
Staatsideal auf gutem Grunde steht. Dessen Rohbau ist zum
stattlichen Gebäude ausgebaut worden und soll weiter wohn-
licher ausgebaut werden. An einen Abbruch und Neubau kann
kein rechter Eidgenosse denken!

Der Bund soll ewig dauern, so Gott will! So lautet der
Schluß des Rütlischwures. Er verpflichtet uns im Jubeljahr
und alle weitern Jahre auf die unwandelbaren Grundsätze des

Bundes. Wir stehen heute und immerdar in der Schuld jener
tapfern Eidgenossen von 1291 und der wackern Berner von
1191. Unsere Schuld können wir einzig begleichen durch kraft-
volle und treueidgenössische Haltung in der aufgewühlten Zeit,
die wir erleben. Diese Haltung bietet uns jedoch die sicherste

Gewähr, die Freiheit unseres Vaterlandes in der eigenen
Rechtsordnung zu bewahren.
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